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ASO begrüsst erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen zwischen 
der Schweiz und der EU 

 

Bern, 20. Dezember 2024 − Es sind erfreuliche Neuigkeiten für die über 466 000 in EU/EFTA-Staa-

ten lebenden Auslandschweizer:innen: Die Schweiz und die Europäische Union haben sich über 

die Zukunft der bilateralen Verträge geeinigt. Das heute vorgestellte Projekt versichert die guten 

Aufenthalts- und Arbeitsbedingungen, die diese Auslandschweizer:innen dank der Personen-

freizügigkeit geniessen, auch weiterhin erhalten.   

 

Nach langer Unsicherheit ist nun klar, wie die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU künftig 

geregelt werden sollen. Heute hat der Bundesrat die Verhandlungsergebnisse zur Weiterführung der 

bilateralen Abkommen präsentiert. Die Auslandschweizer-Organisation (ASO), SwissCommunity, be-

grüsst den Vertragsentwurf, mit dem die Rechte der Auslandschweizer:innen in EU/EFTA-Staaten ge-

wahrt würden.   

 

Personenfreizügigkeit ist zentral für europäische Auslandschweizer:innen 

57 Prozent aller Auslandschweizer:innen lebten Ende 2023 in einem EU/EFTA-Staat. Dank des Frei-

zügigkeitsabkommens können sie ihren Arbeits- und Wohnort innerhalb dieser Staaten grundsätzlich 

frei wählen und werden weitestgehend gleichbehandelt wie Angehörige von EU/EFTA-Staaten. Insbe-

sondere diejenigen Auslandschweizer:innen, die neben der schweizerischen keine zusätzliche 

EU/EFTA-Staatsangehörigkeit haben, sind zur Wahrung ihrer Rechte auf die Personenfreizügigkeit an-

gewiesen. Der Auslandschweizerrat (ASR), das höchste Organ der ASO, spricht sich deshalb seit Jah-

ren stets für die Personenfreizügigkeit aus. Zuletzt forderte er den Bundesrat im Juli in einer Resolution 

auf, die Verhandlungen mit der EU so rasch wie möglich voranzutreiben und hierbei die Interessen der 

Auslandschweizer:innen zu berücksichtigen.  

 

Rechte der Auslandschweizer:innen in EU/EFTA-Staaten gewahrt 

Die Auslandschweizer-Organisation ist deshalb sehr erfreut, dass der Vertragsentwurf diesen Interes-

sen Rechnung trägt.  

 

 

Auskunft: 

Ariane Rustichelli, Direktorin der ASO: rustichelli@swisscommunity.org, +41 31 356 61 27 

 
Über uns: Die Auslandschweizer-Organisation (ASO), SwissCommunity, informiert, vernetzt, berät und vertritt über 800 000 

Schweizer:innen im Ausland. Sie ist Herausgeberin des unabhängigen Magazins «Schweizer Revue» und organisiert den Aus-

landschweizer-Kongress. Für junge Auslandschweizer:innen von 15 bis 25 Jahren organisiert die ASO Sommer- und Winterlager 

in der Schweiz. Die Auslandschweizer-Organisation ist eine private gemeinnützige Stiftung; sie handelt auf Grundlage des Aus-

landschweizergesetzes. Der Auslandschweizerrat (ASR) ist das höchste Organ der ASO und «Parlament» der Fünften Schweiz. 

Der ASR wird vom Bund anerkannt als offizielle Stimme der Schweizer:innen im Ausland.  

Website: www.swisscommunity.org 
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